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1riC

Die Sektion Z

I meldet

Seit Jahren sind Mitteilun-
gen der Sektion Ziirich in
einer besonders bezeichneten
einzelnen Spalte im «Woh-
nen» erschienen. Auf Anre-
gung der Redaktion haben wir
uns entschlossen, im Turnus je-
weils eine ganze Seite mit Be-
richten, Ausschreibungen, Stel-
lungnahmen, Einladungen
usw. zu publizieren.

Wie bisher wird Heinrich
Meister, Geschiftsfithrer GBL
und Mitglied des Vorstandes
der Sektion Ziirich, die Texte
betreuen. Wir danken ihm an
dieser Stelle fiir seine Bereit-
willigkeit und laden unsere
Mitgliedgenossenschaften ein,
ihr Interesse auch dieser regel-
massigen Seite zuzuwenden.

Ernst Miiller, Prdsident
der Sektion Ziirich SVW

Aus der Titigkeit der Sektion

Zwei Kurse werden am 1. und 15. No-
vember 1988 in der Aula des Schulungs-
zentrums KVZ ab 19.30 Uhr durchge-
fiihrt. Sie umfassen folgende Themen:
1.11. Bauablauf, Anleitung fiir die Bau-
begleitung aus der Sicht der Bauherr-
schaft (Genossenschaftsvorstand, Ver-
waltung), 15.11. Umweltschutz in der
Baugenossenschaft.

Der Sektionsvorstand behandelte an
seiner letzten Vorstandssitzung u.a. be-
reits die kommende Generalversamm-
lung 1989. Da die Sektion Ziirich im
nichsten Jahr das siebzigjihrige Beste-
hen feiern kann, méchte man dieses klei-
ne Jubildum, wenn auch nur in sehr be-
scheidenem Rahmen, begehen. Die Mit-
gliedgenossenschaften sollten mit ihrer
Prisenz an dieser GV ihr Interesse fiir
unsere Sektion bekunden.

Mietzinsprobleme

Die Hypothekarzinsreduktionen auf 5
Prozent diirften in den Verwaltungen
und Vorstinden zu Diskussionen ge-
fiihrt haben: Soll der Mietzins reduziert
werden oder nicht. Alle Genossenschaf-
ten werden nun feststellen, dass die

Teuerungswelle weitergeht. Hier einige
Beispiele:

- Gemiss Angaben des Statistischen
Amtes der Stadt Ziirich per 1. April 1988
wurde die hochste Bauteuerung seit
April 1982 mit 4,4 Prozent erreicht. Im
Berichtszeitraum vom . Oktober 1987
bis 1. April 1988 stieg der Index der
Wohnbaukosten um 3,7 Prozent von
140,4 auf 145,7 Punkte (April 1977
=100). Innerhalb eines Jahres erhohte
er sich somit um 4,4 Prozent. Die Jahres-
teuerungsrate des Ziircher Indexes der
Konsumentenpreise betrug im Vergleich
im April 1988 nur 1,7 Prozent. Der An-
stieg der Ziircher Wohnbaukosten be-
ruht neben Lohnanpassungen auf Ar-
beitszeitverkiirzungen, erhohten Materi-
alpreisen und strengeren Vorschriften
fir Entsorgung. In Zirich war am
1. April 1988 die Bausumme von im Bau
befindlichen Gebduden um 54 Prozent
grosser als im Vorjahresmonat.

-~ Gemiss Beschluss des Gemeinderates

wird die Hauskehricht-, Schlacken- und

Aschenabfuhrgebiihr ab 1. Januar 1989

erhoht:

1. die Gebiihr fiir die Hauskehrichtab-
fuhr von Fr. 10.40 auf Fr. 17.60 je Ein-
heit;

2. die Gebiihr fiir Kehrichtabfuhr mittels
Container von Fr.9.75 auf Fr. 16.50
pro Containerleerung;

3. Abfuhr von Schlacke und Asche von
Fr. 3.— auf Fr. 5.10 pro taxpflichtigen
Raum und Heizperiode.

Als Raumeinheit zdhlt nicht die Zim-

merzahl, sondern auch Kiiche, Wasch-

kiiche und andere Raumlichkeiten. Die

Erhéhung von Fr. 7.20 pro Einheit ergibt

fiir eine 3-Zimmer-Wohnung einen vor-

aussichtlichen Mehrbetrag von etwa 45

Franken pro Jahr. Eine gleich hohe Stei-

gerung ist auch bei Containerleerungen

zu erwarten.

- Die Abwassergebiihren werden er-
hoht, wie die gemeinderitliche Kommis-
sion an ihrer Sitzung vom 22. Juni 1988
beschlossen hat. Die neuen Tarife wiir-
den demnach 76 Franken pro m?/h als
Grundtaxe und Fr. 1.20 je Kubikmeter
Wasserverbrauch betragen. Diese Teiler-
hohung soll mit sofortiger Wirkung ein-
gefithrt werden, damit die Fehlbetrige
aus der vergangenen Gebiithrenperiode
und dem laufenden Jahr reduziert wer-
den kénnen. In einer zweiten Phase wird
dann die gemeinderétliche Kommission
iiber die vollstdndige Tarifanpassung so-

wie iiber eine mogliche Anderung der
Tarifstruktur beraten. Der Stadtrat bean-
tragte urspriinglich eine Erhéhung der
Grundgebiihr auf 100 Franken je m*/h
und Fr. 1.49 pro Kubikmeter verbrauch-
ten Wassers. Wenn der Gemeinderat
einer vorldufigen Teilerhohung von etwa
20 Prozent zustimmt, dirfte diese An-
passung noch im Laufe dieses Jahres in
Kraft treten. Fir eine 3-Zimmer-Woh-
nung wird dies zu durchschnittlichen
Mehrkosten von 40 Franken pro Jahr
fiihren.

Aus der Vermietungspraxis

Ein édlteres Ehepaar zog weg und
tiberliess die 3-Zimmer-Wohnung der
Tochter. Vor der Ubernahme wurde die
Wohnung vollstindig renoviert. Nach
drei Jahren zog die Tochter aus, wobei
sie der Verwaltung mitteilte, man miisse
einiges in Ordnung bringen. Bei der Be-
sichtigung der Wohnrdume glaubte man
seinen Augen nicht zu trauen, in einem
derart desolaten Zustand befanden sie
sich. Das Schlafzimmer war schwarz ge-
strichen worden, Decke und Boden
ebenfalls. Im Wohnzimmer waren die
Winde mit breiten, mehrfarbigen Strei-
fen versehen worden. Das 3. Zimmer
wurde mit einer roten Tapete versehen,
der Boden ebenfalls. In der Mitte des
Zimmers befand sich ein Sandhaufen,
dieses Zimmer stand drei Katzen zur
Verfiigung! Die Renovation dieser Woh-
nung ergab Kosten von mehreren tau-
send Franken, wobei ein Teil zu Lasten
der Genossenschaft ging (Lebensdauer).
Ein Lichtblick in dieser tristen Angele-
genheit war, dass die ausziehende Mie-
terin ihren Anteil anstandslos bezahlte.

Aus der Praxis der
Schlichtungsstelle

Die Liegenschaft wurde nach dem
Krieg erstellt. Der Vermieter erhohte re-
gelmissig die Mietzinse, per 1. Oktober
1987 auf 500 Franken fiir eine 2-Zim-
mer-Wohnung; per 1. April 1988 wurde
der Mietzins auf 675 Franken festgesetzt
und neu, nach Umbau von Kiiche/Bad/
WC und Renovation der Fassade, per
1. Oktober 1988, auf 1300 Franken, ohne
Nebenkosten. Nach ldngern Diskussio-
nen konnte die Mietzinserhohung auf
1040 Franken reduziert werden. Fiir die
Mieterin, eine 80jahrige Frau, ist die Be-
lastung trotzdem viel zu hoch. Thr Ein-
kommen besteht aus der AHV.

221



	Die Sektion Zürich meldet...

